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An die Mitglieder des Schulvereins, 
Eltern der Schulkinder an der Astrid-Lindgren-Schule, 
Lehrkräfte der Astrid-Lindgren-Schule, 
Betreuer*innen des offenen Ganztages 
 
 

Leverkusen, 20.09.2023 

 
 
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederhauptversammlung des 
Schulvereines zur Förderung der Astrid-Lindgren-Schule e.V. 
 
 
Liebe Mitglieder, Eltern, Lehrkräfte und Betreuer*innen, 

hiermit laden wir Euch zur außerordentlichen Mitgliederversammlung des Schulvereins ein: 

Datum: 24.10.2023 
Uhrzeit: 18:00 Uhr 
Ort:  Astrid-Lindgren-Schule, Brandenburger Straße 26, 51377 Leverkusen 

Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1. Begrüßung und Feststellen der Beschlussfähigkeit 
2. Satzungsänderung 
3. Neuwahlen des Vorstandes 
4. Wahl eines Rechnungsprüfers 
5. Verschiedenes 

 

Der Schulverein strebt eine Satzungsänderung an. Diese muss den Mitgliedern des 
Schulvereines im Vorfeld schriftlich mitgeteilt werden und befindet sich auf Seite zwei und 
drei dieses Schreibens. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können schriftlich per 
Brief oder E-Mail an oben angegebene Adresse des Schulvereines gesandt werden und 
müssen spätestens am 17.10.2023 eingegangen sein. 

Über tatkräftige Unterstützung für die Vorstandsarbeit würden wir uns sehr freuen. Neben 
unseren Mitgliedern, sind auch Nicht-Mitglieder und Interessierte herzlich willkommen. 

 
Euer Schulverein der Astrid-Lindgren-Schule 
 
gez. Sascha Kirpal – 1. Vorsitzender 
 
 
 
 

Brandenburger Str. 26 
51377 Leverkusen 
schulverein.als@gmx.de 
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Zu Tagesordnungspunkt 4: Satzungsänderung: 

 

alt neu 

Satzung des Schulvereins zur Förderung 
der Astrid-Lindgren-Schule e.V.                                

vom 30. Oktober 2019 

Satzung des Schulvereins zur Förderung 
der Astrid-Lindgren-Schule e.V.                                

vom 24. Oktober 2023 

§ 6 Vorstand 

6.1. Der Vorstand des Vereins teilt sich auf 
in dem/der Vorsitzenden, dem/der 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der 
Schriftführer/in und dem/der Kassierer/in. 

 

 

 

 

 

6.2. Für die ALS wird der Verein gerichtlich 
und außergerichtlich durch den 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter/in 
jeweils zusammen mit einem weiteren 
Mitglied des Vorstandes vertreten. 

§ 6 Vorstand 

6.1. Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB 
besteht aus der/dem Vorsitzenden und 
der/dem Kassierer*in. Darüber hinaus kann 
der Vorstand zusätzlich bestehen aus: 
der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
der/dem Schriftführer*in und weiteren 
Beisitzer*innen. 

Der Vorstand kann darüber hinaus weitere 
Personen bestimmen, die die Tätigkeit des 
Schulvereins unterstützen. 

 

6.2. Der Verein wird gerichtlich und 
außergerichtlich durch die/den 
Vorsitzende*n und die/den Kassierer*in je 
einzeln vertreten. Besteht der Vorstand aus 
weiteren Mitgliedern, können diese den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich mit 
einem weiteren Mitglied des Vorstandes 
gemeinschaftlich vertreten. 

§ 8 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

8.1. Der Vorstand wird durch die 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 
einem Jahr gewählt. Der Vorstandbleibt bis 
zu seiner Neuwahl bzw. Wiederwahl im 
Amt. 

§ 8 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

8.1. Der Vorstand wird durch die 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt 
bis zu seiner Neuwahl bzw. Wiederwahl im 
Amt.  
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alt neu 

§ 10 Mitgliederversammlung 

10.4. Mindestens einmal im Jahr muss eine 
ordentliche Mitgliederversammlung 
stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer 
Frist von drei Wochen unter Angabe der 
Tagesordnung schriftlich einberufen. Die 
Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn 
der zehnte Teil der Mitglieder die Berufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe verlangt. Im Übrigen gilt § 37 
Abs. 2 BGB. Anträge zur Tagesordnung 
müssen mindestens zehn Kalendertage vor 
Versammlungsbeginn beim Vorsitzenden 
eingegangen sein. 

 

 

 

 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

10.4. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung des Schulvereins 
findet als Präsenzversammlung oder als 
virtuelle Mitgliederversammlung einmal 
jährlich statt. Der Vorstand entscheidet über 
die Form der Mitgliederversammlung und 
teilt diese in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung mit, indem er die 
Versammlung einberuft. Die Einladung 
erfolgt schriftlich, mindestens zwei Wochen 
vorher. Die Tagesordnung ist dieser 
beizufügen. Zusätzlich erfolgt die Einladung 
über Aushang in der Einrichtung. Anträge 
auf Ergänzung der Tagesordnung müssen 
spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung dem Vorstand 
schriftlich mitgeteilt werden. Über Anträge 
auf Ergänzung der Tagesordnung, die in 
der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Versammlung. Zur 
Präsenzversammlung treffen sich alle 
Teilnehmer*innen der 
Mitgliederversammlung an einem 
gemeinsamen Ort. Die virtuelle 
Mitgliederversammlung erfolgt durch die 
Einwahl aller Teilnehmer*innen in eine 
Video- oder Telefonkonferenz. Eine 
Kombination von Präsenzversammlung und 
virtueller Mitgliederversammlung ist 
möglich, indem den Mitgliedern die 
Möglichkeit eröffnet wird, an der 
Präsenzversammlung mittels Video- oder 
Telefonkonferenz teilzunehmen. Lädt der 
Vorstand zu einer virtuellen 
Mitgliederversammlung ein, teilt er den 
Mitgliedern spätestens zwei Stunden vor 
Beginn der Mitgliederversammlung per E-
Mail die Einwahldaten für die Video- oder 
Telefonkonferenz mit. 

 


